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im Grundbuch eingetragenen Rechten der GbR noch wird 
diese als Rechtsinhaberin in ihrer Verfügungsbefugnis be-
schränkt. Eine Eintragung der Verpfändung zur Vermeidung 
eines gutgläubigen (lastenfreien) Erwerbs eines Dritten 
(§ 892 Abs. 1 BGB) kommt unter diesem Aspekt nicht in 
Betracht.

Die Verpfändung eines Gesellschaftsanteils ist auch 
nicht deshalb in das Grundbuch einzutragen, weil ge-
mäß § 899a BGB in Ansehung des eingetragenen Rechts 
vermutet wird, dass diejenigen Personen Gesellschafter 
sind, die nach § 47 Abs. 2 S. 1 GBO im Grundbuch ein-
getragen sind. § 899a BGB schützt den guten Glauben 
an die Gesellschafterstellung der Eingetragenen bzw. de-
ren Verfügungsbefugnis. Ob die Vorschrift auch für das 
schuldrechtliche Kausalgeschäft gilt, lässt der BGH offen. 
Durch die Verpfändung eines Gesellschaftsanteils wird 
die Stellung des Gesellschafters aber nicht berührt. 
Der verpfändende Gesellschafter bleibt in der Regel in 
der Ausübung der Mitgliedschaftsrechte und insbeson-
dere auch in der Ausübung des Stimmrechts frei. Das 
Pfandrecht gewährt damit dem Pfandgläubiger grundsätz-
lich keinen Einfluss auf die Gesellschafterstellung des 
Verpfändenden. Die Vorschrift des § 1258 Abs. 1 BGB, wo-
nach bei einer Verpfändung eines Miteigentumsanteils der 
Gläubiger die Rechte ausübt, die sich aus der Gemeinschaft 
der Miteigentümer in Ansehung der Verwaltung der Sache 
und der Art ihrer Benutzung ergeben, gilt grundsätzlich 
nicht entsprechend für Gesellschaftsanteile. 

In ihren hier maßgeblichen Wirkungen auf die Gesell-
schafterstellung unterscheidet sich die Verpfändung eines 
Anteils an einer GbR nicht von der Pfändung eines solchen 
Anteils im Wege der Zwangsvollstreckung. Die Befugnis 
des Gesellschafters über ein zum Gesellschaftsvermögen 
gehörendes Grundstück zu verfügen, bleibt trotz einer 
Pfändung des Gesellschaftsanteils bestehen, eine Ein-
tragung der Pfändung im Grundbuch scheidet daher nach 
nahezu einhelliger Auffassung in Rechtsprechung und 
Literatur aus.

Auch aus § 1276 Abs. 1 und 2 BGB folgt keine Pflicht 
zur Eintragung der Verpfändung. Nach dieser Vorschrift 
sind die Aufhebung des verpfändeten Rechts und be-
einträchtigende Änderungen nur mit Zustimmung des 
Pfandgläubigers zulässig. Dies bedeutet jedoch nicht, 
dass der seinen Anteil verpfändende Gesellschafter nicht 
mehr gemeinsam mit den übrigen Gesellschaftern über im 
Eigentum der GbR stehende Grundstücke verfügen kann. 
Verpfändetes Recht i. S. d. § 1276 Abs. 1 und 2 BGB ist im 
vorliegenden Zusammenhang nur der Gesellschaftsanteil, 
nicht aber das Grundstück.

Auch eine entsprechende Anwendung von § 1276 Abs. 1 u. 
2 BGB kommt nicht in Betracht. Es entspricht zwar der 
ganz h. M., dass bei der Verpfändung eines Anteils an einer 
Erbengemeinschaft der verpfändende Miterbe hinsicht-
lich seiner Befugnis, gemeinsam mit den anderen Miterben 
über einen Nachlassgegenstand zu verfügen (§ 2040 Abs. 1 
BGB), zugunsten des Pfandgläubigers beschränkt und die 
Verpfändung in das Grundbuch einzutragen ist (RGZ 90, 
232, 236; BayObLG NJW 1959, 1780, 1781). Dies wird 
damit begründet, dass es eine (mittelbare) Beeinträchtigung 
des Pfandrechts an dem Erbteil i. S. d. § 1276 BGB be-
deute, wenn der verpfändende Miterbe ein zum Nachlass 
gehörendes Grundstück in Gemeinschaft mit den anderen 
Miterben ohne Berücksichtigung der Verpfändung belastete 
oder veräußerte. 

Nach Anerkennung der Rechtsfähigkeit der GbR 
ist aber eine entsprechende Anwendung des § 1276 
BGB – bzw. bei einem Nießbrauch an einem GbR-
Anteil des § 1071 BGB – nicht mehr möglich. 
Solange die GbR als Gesamthandsgemeinschaft ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit verstanden wurde, wa-
ren deren Gesellschafter ebenso wie die Miterben einer 
Erbengemeinschaft an den Vermögensgegenständen 
der Gesellschaft bzw. der Erbengemeinschaft jedenfalls 
insoweit unmittelbar rechtlich beteiligt, als ihnen das 
Eigentum an Grundstücken zusammen mit den anderen 
Gesellschaftern bzw. Miterben zur gesamten Hand zu-
stand. Während diese unmittelbare Beteiligung bei der 
Erbengemeinschaft, die anders als eine GbR nicht rechts-
fähig ist, fortbesteht, hat der Gesellschafter einer GbR an 
den einzelnen Vermögensgegenständen keine unmittel-
baren Rechte mehr. Rechtsinhaber ist ebenso wie bei einer 
Kapitalgesellschaft nur die GbR. Die notwendige klare 
Trennung zwischen der rechtsfähigen Gesellschaft und 
ihren Gesellschaftern schließt es aus, gemeinschaftliche 
Verfügungen der Gesellschafter über Vermögen der GbR 
als das Pfandrecht an einem Gesellschaftsanteil beeinträch-
tigende Änderungen i. S. d. § 1276 BGB anzusehen. 

ErbbauRG §§ 5 Abs. 1, 6 Abs. 1; BGB §§ 183, 
878
Widerruflichkeit einer Zustimmung zur Ver-
äußerung eines Erbbaurechts

Die Zustimmung des Grundstückseigentümers zur 
Veräußerung des Erbbaurechts, deren Erforderlichkeit 
mit dinglicher Wirkung vereinbart ist, ist jedenfalls 
bis zur Stellung des Eintragungsantrags beim Grund-
buchamt widerruflich.

OLG München, Beschl. v. 29.9.2016 – 34 Wx 191/16

Problem
Nach § 5 Abs. 1 ErbbauRG kann als Inhalt eines Erb-
baurechts vereinbart werden, dass der Erbbauberechtigte 
zur Veräußerung des Erbbaurechts der Zustimmung des 
Grundstückseigentümers bedarf. Nach § 6 Abs. 1 ErbbauRG 
sind, wenn eine Vereinbarung gem. § 5 ErbbauRG getrof-
fen worden ist, eine Verfügung des Erbbauberechtigten 
über das Erbbaurecht und ein Vertrag, durch den er sich zu 
einer solchen Verfügung verpflichtet, unwirksam, solange 
die Zustimmung nicht erteilt ist.

Nach § 183 S. 1 BGB ist die vorherige Zustimmung 
(Einwilligung) bis zur Vornahme des Rechtsgeschäfts wi-
derruflich, soweit sich nicht aus dem ihrer Erteilung zu-
grunde liegenden Rechtsverhältnis ein anderes ergibt.

Gegenstand der Entscheidung des OLG München ist die 
Frage, ob der Eigentümer eine bereits erteilte Zustimmung 
widerrufen kann. In dem zugrunde liegenden Fall ver-
äußerte der Erbbauberechtigte das Erbbaurecht. Dem 
Notar wurde eine Vollzugsvollmacht erteilt, wonach alle 
Genehmigungen mit ihrem Eingang beim Notar allen 
Beteiligten gegenüber als zugegangen gelten. Der Eigen-
tümer genehmigte „die Veräußerung des Grundstücks“ 
im Februar 2016. Mit Schreiben vom April 2016 wi-
derrief er die Zustimmungserklärung. Der Notar legte 
dem Grundbuchamt die Zustimmung und den Widerruf 
vor und beantragte den Vollzug der Umschreibung des 
Erbbaurechts. Dies wurde vom Grundbuchamt verweigert.
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Entscheidung
Das OLG München ist der Auffassung, dass das Grund-
buchamt die Eintragung zu Recht abgelehnt hat. 

Zunächst legt es die Zustimmungserklärung des Eigentümers 
aus. Diese beziehe sich auf das Erbbaurecht. Dies ergebe 
sich daraus, dass der in Bezug genommene Notarvertrag 
keine Eigentumsübertragung enthalte, der hätte zuge-
stimmt werden können, sondern nur die Übertragung des 
Erbbaurechts. 

Es ist umstritten, ob eine nach §§ 5 Abs. 1, 6 Abs. 1 
ErbbauRG erforderliche Zustimmung des Eigentümers zur 
Übertragung des Erbbaurechts noch widerrufen werden 
kann, nachdem sie durch Zugang beim Erbbauberechtigten 
oder Erwerber (§§ 130 Abs. 1 S. 1, 182 Abs. 1 BGB) 
wirksam geworden ist. Als maßgebliches Kriterium wird 
regelmäßig angesehen, ob der Zustimmungsvorbehalt als 
gesetzlich ausnahmsweise zugelassene rechtsgeschäftliche 
Verfügungsbeschränkung (vgl. § 137 BGB) oder als recht-
liche Inhaltsbeschränkung des Erbbaurechts (vgl. § 5 Abs. 1 
ErbbauRG) zu verstehen ist.

Der BGH hat ein gemäß §§ 5, 6 ErbbauVO vereinbartes 
Zustimmungserfordernis als gesetzliche Ausnahme zu 
§ 137 S. 1 BGB aufgefasst (BGH NJW 1963, 36). Er ging 
davon aus, dass eine vor Vollendung des Rechtsübergangs, 
mithin vor Eintragung der Rechtsübertragung im Grundbuch, 
erteilte Eigentümerzustimmung der Bestimmung in § 183 
BGB unterfalle und gemäß § 183 S. 2 BGB in zeitlichen 
Schranken widerruflich sei. Mit der Zustimmung fal-
le die Verfügungsbeschränkung der Erbbauberechtigten 
fort, sodass eine nach § 873 Abs. 2 BGB bindend ge-
wordene Einigung zwischen dem Erbbauberechtigten und 
dem Erwerber vollwirksam werde. Zwar bewirke ein 
Widerruf der Grundstückseigentümerin den Wiedereintritt 
der Verfügungsbeschränkung. Dies habe allerdings gem. 
§ 878 BGB dann keinen Einfluss auf die Wirksamkeit 
der bindend gewordenen Vertragserklärungen, wenn der 
Eintragungsantrag beim Grundbuchamt im Zeitpunkt des 
Widerrufs bereits gestellt gewesen sei (BGH NJW 1963, 
36, 37). Die h. M. ist dem gefolgt (vgl. OLG Köln 
Rpfleger 1996, 106 m. w. N.; a. A. Staudinger/Rapp, BGB, 
Neubearb. 2009, §§ 5-7 ErbbauRG Rn. 1 a. E.; vgl. zur 
Verwalterzustimmung eingehend Gutachten DNotI-Report 
2004, 165, 166). 

Das OLG München verweist in diesem Zusammenhang 
auf die Parallelproblematik im Zusammenhang mit der 
Verwalterzustimmung nach § 12 Abs. 1 WEG. Hier ist 
gesicherte Erkenntnis, dass ein Verwalterwechsel nach der 
Zustimmung die Wirksamkeit der Zustimmungserklärung 
unberührt lässt (vgl. BGHZ 195, 120 Rn. 12 = DNotZ 
2013, 362 = DNotI-Report 2012, 194). Ob die Zu-
stimmungserklärung widerruflich ist, hat der BGH offen 
gelassen (BGH, a. a. O. Rn. 16).

Nach Auffassung des OLG München ist es nicht zwingend, 
die Diskussion um § 12 Abs. 1 WEG zur Widerruflichkeit 
einer Verwalterzustimmung auch auf das Erbbaurecht zu 
übertragen. Das Gericht lässt die dogmatische Rechtsnatur 
des Zustimmungsvorbehalts offen. Es wendet § 183 S. 1 
Hs. 1 BGB an. Hiernach ist die Einwilligung bis zur 
Vornahme des Rechtsgeschäfts widerruflich. Als mehrakti-
ges Rechtsgeschäft ist die Übertragung des Erbbaurechts 
erst mit der Eintragung im Grundbuch „vorgenommen“. 
Aus dem zugrunde liegenden Rechtsverhältnis ergibt sich 
für §§ 5, 6 ErbbauRG nichts anderes. Nach ihrem Sinn und 

Zweck dient die Einschränkung der freien Übertragbarkeit 
des Erbbaurechts dem Interesse des Eigentümers. 

Den gewollten Gleichlauf zwischen schuldrechtlichem 
und dinglichem Geschäft bewirkt das Gesetz selbst, in-
dem § 6 Abs. 1 ErbbauRG anordnet, dass die durch 
den Zustimmungsmangel bedingte Unwirksamkeit beide 
Geschäfte erfasst (BGH NJW 1960, 2093, 2095). 

Praxishinweis
Der Erbbauberechtigte hat grundsätzlich einen Anspruch 
auf Erteilung der Zustimmung zur Veräußerung des Erb-
baurechts, es sei denn, dass der Zweck des Erbbau-
rechts wesentlich beeinträchtigt wird oder die Person 
des Erwerbers nicht Gewähr für eine ordnungsmäßige 
Erfüllung der Verpflichtungen bietet (§ 7 Abs. 1 S. 1 
ErbbauRG). Dennoch wirft die Entscheidung die Frage auf, 
wie man den Käufer in Anbetracht der Widerruflichkeit der 
Zustimmung davor schützen kann, dass er den Kaufpreis 
nach Fälligstellung ungesichert zahlt. Es besteht fer-
ner das Risiko, dass der derzeitige Eigentümer nach 
Erteilung der Zustimmung, aber vor Umschreibung des 
Erbbaurechts, veräußert. Nach h. M. muss dann der neue 
Eigentümer die Zustimmung erteilen, es sei denn, dass 
der Eigentumswechsel erst nach Stellung des Antrags auf 
Umschreibung des Erbbaurechts nach § 878 BGB analog 
beim Grundbuchamt gestellt worden ist. Die vom bishe-
rigen Eigentümer erteilte Zustimmung wird unwirksam 
(OLG Celle RNotZ 2005, 542 m. Anm. Kesseler; a. A. 
BeckOK-BGB/Maaß, Stand: 1.8.2016, § 5 ErbbauRG 
Rn. 9 m. w. N.). Die Literatur verweist in diesem 
Zusammenhang auf die Möglichkeit einer Abwicklung über 
Notaranderkonto und Auszahlung erst nach Umschreibung 
oder zumindest erfolgter Antragstellung auf Umschreibung 
beim Grundbuchamt (Krauß, Immobilienkaufverträge in 
der Praxis, 7. Aufl. 2014, Rn. 3275; vgl. auch Kesseler, 
RNotZ 2005, 543, 545). 

S. Hügel (Hrsg.), GBO, 3. Aufl., C. H. Beck Verlag, 
München 2016, 1731 Seiten, 129.- €. 

In der Datenbank Beck-Online firmiert der Kommentar als 
„Beck’scher Online Kommentar GBO“, in der Welt des 
Papiers handelt es sich bei dem Werk um den Hügel. Fast 
jeder Praktiker ist mit dem Werk schon einmal in Berührung 
gekommen. Die neu erschienene dritte Auflage des Hügel be-
rücksichtigt u. a. das Gesetz zur Übertragung von Aufgaben 
im Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit auf Notare und 
das Gesetz zur Einführung eines Datenbankgrundbuchs so-
wie das Gesetz zum Internationalen Erbrecht. Auch mit der 
Neuauflage wird der „Hügel“ seiner Stellung als einer der 
führenden Kommentare im Grundbuchrecht gerecht. Das 
Autorenteam, dem neben Stefan Hügel u. a. auch Wolfgang 
Reetz, Dirk-Ulrich Otto und Hans-Frieder Krauß angehö-
ren, garantiert durchgängig eine sehr hohe Qualität. Dass 
der Kommentar im Sonderbereichsteil (S. 1238-1630) 
wichtige Fragen in einzelnen Abschnitten abhandelt, ge-
währleistet eine große Praxisnähe. Erfreulich ist, dass in 
der Neuauflage ein eigener Abschnitt zur GBV hinzuge-
kommen ist. Wünschenswert wäre es, wenn dieser Bereich 
noch weiter ausgebaut und um Beispiele der entsprechen-
den Grundbucheintragungen ergänzt werden könnte.


